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Nichtstattgebung - Versagung eines Bauvorhabens - Mit dem angefochtenen Bescheid wies die belangte Behörde die

Vorstellung gegen den Berufungsbescheid, mit welchem dem Beschwerdeführer die Baubewilligung für die Errichtung

eines landwirtschaftlichen Betriebsgebäudes mit Wohnbereich versagt wurde, ab. Der angefochtene Bescheid ist

weder unmittelbar vollziehbar, noch wurde eine Berechtigung eingeräumt, weshalb die Zuerkennung der

aufschiebenden Wirkung nicht in Betracht kommt (vgl Dolp, Die Verwaltungsgerichtsbarkeit3, 267).Nichtstattgebung -

Versagung eines Bauvorhabens - Mit dem angefochtenen Bescheid wies die belangte Behörde die Vorstellung gegen

den Berufungsbescheid, mit welchem dem Beschwerdeführer die Baubewilligung für die Errichtung eines

landwirtschaftlichen Betriebsgebäudes mit Wohnbereich versagt wurde, ab. Der angefochtene Bescheid ist weder

unmittelbar vollziehbar, noch wurde eine Berechtigung eingeräumt, weshalb die Zuerkennung der aufschiebenden

Wirkung nicht in Betracht kommt vergleiche Dolp, Die Verwaltungsgerichtsbarkeit3, 267).
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